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Die Bedeutung der Papynisforscliung für das

röifiisehe SechtO
Von Prof. i)r. Ivo Pfäff in Prag.

1.

Die Frage, wie viel die Körner dem griechisdien Reehte

verdanken, ist seit den Zeiten des Hmnanismus viel&ch erOrtert

worden. Mit Recht erklart, unseres Erachtens, Holmann, Bei«

träge zur Geschichte des griechischen und römischen Rechtes,

S. 3, die Ansichten, welche die Schriftsteller des 16., 17. und

18. Jahrhunderts über den Zusamnienhang beider Rechte vor-

gebracht haben, für „raeist uiibeQ:ründet und oft abenteuerlich".

Den maßlosen t^liertreilWHL;"^ni (lieser^Schriftsteller gegenüber

stellt die Behauptung, daß das griechische Recht niemals irirend

welchen Einfluß auf die römische ßechtsbildung genommen habe.

• Das ist begreiflich; denn in Fragen der Wissenschaft wie der

Kunst bringt ein jedes Zuviel eine Reaktion im entgegengesetzten

Sinne hervor und es ergeht den zuviel Behauptenden Shnlich

wie bei der plus petitio im römischen Prozeß. So haben denn

BachofeUy Römisches Pfandrecht, S. 633, u. a. m. jeglichen

Einfluß in Abrede gestellt; insbesondere aber ist hier neben

Niebuhr auch Puchta zu nennen, der (Inst., Bd. 1, § 51) den

KinÜuß des griechischen Rechtes auf das römische entschieden

IHe ttadotdieiide SUne will mir einen Obeibliek Uber einige der

wichtigsten Beaultate modwner Tomanistischer Forschung gewühren. Dankbar

Hei andi hier der fortlaufend bentltEten Arbeiten von Hitsig, Hofmann,
Mitteis nnd Wenger gedacht

Wenn es diesen Zeilen gelingen sollte , in weiteren Juristenkreisen

Interesse fftr die Bestrebungen der modernen Papyrusforschung zu erwedcen

nnd sie zu werktStis^er Unterstütz »ins: nnmiresreTi. auf daß den Papyrupsamm-

luii<i:f n anderer stiidte sich auch ein Papyrus Pragen&is zugeselle, so ist üir

Zweck vollauf erreicht.

üigiiized by Google



2 Dr. Ivo Pfäff:

ablehnte.*) Dies hat wohl zum Teil seinen Grand darin, daß

man einen solchen Einfluß, nach Hofmanns Worten» als ein

crimen laesae majestatis ^egenftber dem r5misehen Rechte auf-

faßte. Die rümisclien Juristen und das römische Recht sind

aber auch, wemi ein solcher Einfluß stattgefunden hat, deshalb

*) Auch der aeineneit Tidfaeli bdimptete Einfloß der grieehiscbeiki ina-

besondere der stoischen Philosophie auf das römische Becht wurde von der

histoiiaehen Schnle im wesentlichen abgelehnt Der erste, der einen sollen

Eänflnfi betonte, war Onjacius; in dar älteren Literatur wurden — weit

Uber ihn hinausgehend — überall im römischen Recht Stoizismen vermutet.

Aus der Literatur seien hier angeführt Laferierre, De rinfluciice du Stoicisme

sur la doctrine de juriscons. Rom. Voigt, R<ira. Privataltertümer, 22, 43,

Jus naturale, I, § 49, Gftppert, Uber einheitliehe, zusammengesetzte und

Gesamtsachen, der die ilrei genannten Begriffe ans der stoischen Philosophie

stammen lassen will und uucli iii der Lehre von der Spezifikation stoischen

Einfluß findet. Dawider entschieden Eatjen bei Seil, Jahrb. m, S. 66 ff.

nnd insbesondere.Paehta, Inst. I, S. 873, der sidi Hbrigens selbst wider-

spricht, wenn er S. 836 sagt: „Nun ist der mensdiliohe Gast nicht so

meohaniseh eingeiiehtel, dafi das, wss eine 'Seite dessdben, und wäre es die

hSchste, in gewaltige Bewegung setzt, auf die übrigen ohne Einwirkung

bleiben könnte; es ist undenkbar, daß die religiöse Richtung der Völker nicht

auch auf ihre Rechtsanaichten einwirke." Das muß aber wohl auch für die

Philosophie gelten.

Keuestcns wird dieser Einfluß wieder behauptet von E. Costa, La

tiloaoüa greea nella giuiisprudenza romana, 1892, und von Sokolowski, Die

Lehre von der Spedilkation (Zeitschr. der Sav. St., Bd. 17, S. 252 £}, sowie

in seinem W«rke, Die Philosophie im PtiYatrecht, 1908. Letsterer bemttht

sidi allerdings, bloß auf Spezialgebieten, nachzuweisen, daß die Börner nicht

mit BlLckslcht auf die Zweckmäßigkeit den Einzelfdl entschieden, sondern

von bestimmten philosophischen Grundsätzen geleitet gewesen seien. Dies

geht jedoch gewiß zu weit. Zweifellos haben die auf der Höhe der Bildung

ihrer Zeit stehenden Juristen die philosophischen Systeme ihrer Zeit nicht

ignoriert; aber daß sie auf ihre juriBtischen Entscheidunsren einen maßgeben-

den Einfluß anstfeiil)t halben, müßte erst bewiesen werden. Für manclie Fälle,

in denen die .Juiisten sich griechiscii-philosophischer termiiii bedient habeu,

ist es 8<^;ar sicher, daß es sidi ihnen hiebei nur um dnen äußeriidien

gelehrten Zierat gdumdelt hat; so fttr die den Stoikern odw Aristoteles ent>

nommene Einteilung des Hechtes in jus scriptum und non scriptum. (Darttbex

Pernice, Parwga, Zeitschr. der SaT. St, Bd. 22, 8. 88 ff.) Dagegen ist es
gewiß zutreffend, daß in einigen Fragen allgemeinerer Natur die griechische

Philosophie gelegentlichen Einfluß gehabt habe, so in der Präge der Aus-

gejätaltnng des jus naturale, der theoretif'chen Anerkennunc: des Menschentums

der Sklaven u. dgl. m. (Darüber Voigt, a. a. 0.). Gewiß ist aber auch, daß

selbst in solchen Fraisen die römischen Juristen nicht „in die Bahnen eines

unfruchtbaren Scholastizismus" verfallen sind (Voigt, B. ß. G., II, ö. 220).
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Die Bedentniiir der Papyrusfonclmiifi; für das rOmisebe Reeht. 3

nicht gexmger zu scbatzen. Sie haben es eben erst yerstanden,

ans dem Verschiedenen etwas Einheitliches zn gestalten; Ton

der römischen Reehtsbildung gilt das, was einem der römischen

Juristen nachgerühmt wird: jurisprudentiam apud multos, aitem

in hoc uno fuisse.

Daß speziell die Vertreter der historischen Schule bei der

Frage nach dem Werdegang des römischen Rechtes den EinfluB

Griechenlands nicht insAuge gefaßthaben, ist bloßkonsequent; denn

da diese Schule das Becbt als „ein Erzeugnis der Volksgeschichte

ansah» das mit innerer Notwendigkeit geworden ist, um sich

ebenso ans inneren Kräften heraus weiter zn entwiekeht**, mnßte

sie einen solchen Ton außen kommenden Einfluß als etwas ihrer

Theorie Widersprechendes empfinden. Durchdrungen yon der

Bichtigkeit ihrer Hauptthese, haben sie jeden derartigen Einfluß

verneint. In dieser Zeit der Herrschaft der historischen Schule

sind nur wenige Gelehrte zu nennen, die sich der richtigen

Ansicht nicht verschlossen haben. So Kuntze^), Otto Müller*),

Gneist*), Dernburg"), Goldschmidt Moritz Voigt^), Franz

Hofmann**), so daß die tihi der historischen Schule scharf

abgelehnte Ansicht als eine nur vereinzelt vertretene bezeichnet

werden muß.^*) Wenn wir die Namen dieser hier anführen, so

geschieht dies deshalb, weil wir es mit Juristen zu tun haben,

welche die These von der Beeinflussung römischen Bechtes durch

das griechische in einer Zeit verteidigt haben» in der eine solche

Auffassung in Juristenkreisen nichts weniger als populär war
und weil sie ihre Behauptung speziell auch bezüglich des Privat-

rechtes zn beweisen veiswshten. Philologen im weitesten Sinne

des Wortes haben sich allerdings auch damals mit Fragen des

griechischen Rechtes, insbesondere des öffentlichen Rechtes und

des Erbrechtes, beschäftigt und schöne Resultate gezeitigt; für

») Kursus § 195, 273, 558, 675 und Exkurse S.lOl, 102, 110, 111,161,435.

*) Li8titntio]i«at S.4.

Die foimelkm Yertrlge.

•) Pfaiiaiedlit» I, & 67.

^ Handb. des Handelsrechten, I, 8.262.

Jus natimle, Bd. 2.

®) Beiträge zur Geschichte des griech. u. rMm. R.

»0) Erwähnt wfirden muß hier auch Bruus, Griech. Testam. Der Auf-

satz von L. V. Stein in Grünhuts Zeitschr., Bd. 1, S. 722 ff, kann weiterhin

unberücksichtigt bleiben, da Stein ganz a priori vorgeht.
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4 Dr. Ivo Pfaff:

die große Menge der Juristen aber galt das „graeca non legnntur^,

und hielten diese an der Ansicht fest, daB das rdmische Becht

^einen streng antochthonen Charakter** (Mitteis, Zeitschrift der

Savigny-Stiftang, Bd. 23, S. 297) an sich trage. Zudem Icommt

noch, daß die damals vorhandenen Quellen für Juristen nicht

eiiiladtjiid waren, um derarti/re Untersuchungen anzustellen. Bei

den griechischen Gerichtsrednem, die in ihre Ausführungen

Gesetzostexte einflprbteu, sind die Gesetzesstellen oft aus dem

Zusammenhang" gerissen, es ist ihnen von den Ehetoren uiit

Rücksicht aut den von ihnen verfolgten Zweck ein sichtlich oft

ganz verdrehter Sinn unterlegt; auch die termini technici werden

häufig nicht mit der nötigen Genauigkeit verwendet. Das ist

mit Bücksicht auf die praktischen Zwecke des Bhetors begreiflich,

aber ffir die Erforschung des damaligen Bechtsznstaiides nngänstig.

Abgesehen davon war aber der Forscher auf Plaidoyers von

Advokaten, Erklärnngen von Grammatikern und Lexikographen,

insbesondere auf die zahlreichen Inschriften '0 und die gelegent-

lichen Bemerkungen bei Historikern und Dichtem beschränkt

gewesen. Trotzdem haben sich manche — insbesondere nicht-

juristische Scliriftsteller — iiicbt abschrecken lassen und mit

Scharfsinn und großem bammeiiieiß das echte von dem unechten

zu scheiden versucht und uns betreffs mancher Partien

grieclüschen Eechtes ein, so weit es möglich war, anschauliches

Bild zu entwerfen verstanden. So besonders die Pliilologen

Meier-Sch5mann^^ bezüglich des attischen Prozesses und

Fiatner, Der Prozeß und die Klagen bei den Attikern. Nebst

solchen Untersuchungen Aber den Prozeß wurden mit Vorliebe

staatsrechtliche und staatswirtschaftliche Fragen in Angriff

genommen.*^

Diesdb^i Bind jetst £iim grofien Teil gmmmelt in Beeadl des

inaciiptions jnridiques grecques.

Siehe neuesten s Lipsius, Das attische Recht und Eechtareifahreii

mit Bentttasung des Att. Proz. von Meier und Schömann, 1905.

Aus der Literatur der älteren Zeit seien hier beispielsweise genannt:

Böckh, Staatshaushalt der Athener, Lach mann, Spartanische Staatsver-

fassun^r, Schömann, Anti iuitates juris piiblici Graecorum. Natürlich findet

sich auch manche? dic.sbezüu:liclie in den verschiedenen Werken Uber j^iechische

Staatsiiltertümer. wie bei Tlialheim, Wachsniuth, Hennanu. Kopp,

Iwan ^lüller, Handb. d. klass. Altert. W., Bd. 4. Aus neuerer Zeit: Härtel,

Stttiien Uber attisches Staatsrecht und Urknndenweseni Swoboda, Griecbisdie
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Die Bedeutung der Papyrnsforsoliuiig fBx da« lOmisebe Beeht 5

Doch auch Juristen haben sich vor der modernen Papyrus*

forschung vereinzelt mit Fragen des griechischen Bechtes, und

zwar auch des Privatrechtes, in Monographien beschäftigt^^)

Wenn auch yon ihnen schöne Resultate erzielt wurden, so wird

es immerhin noch sehr yiel Zeit und Arbelt kosten, bis man
für das griechische Recht an ein derartiges Unternehmen mit

vollem Erfolg wird schreiten können, wie es Beauchet in

seiner Histoire de droit i
ri\ t" de la republique ath6menne 1897

für das speziell atheniensische Recht zu leisten versuchte.

Wird aber einmal das uns zugängliche Material neuerdings

geprüft und dabei manches gefunden sein^ was der bisherigen

Forschung, mag sie noch sorgfältig gewesen sein, entgangen

ist, insbesondere dem Auge der Nichtjuristen entgehen mußte,

dann wird man, anders ausgerästet als dereinst, in besserer

Kenntnis des griechischen Bechtes, insbesondere des Privat-

rechtes, an die Frage nach dem Einfluß desselben auf das

römische Recht herantreten können.^*) Für einzelne Fragen

sind übrigens schon jetzt manche sehr schätzenswerte Arbeiten

geleistet worden. (VgL die vorigen Anmerkungen.)

Volksbeschlüsse, Tiiumser, De eiviuni Alteuiensium niuneribus, Szanto,

Untersuchungen über das attische Bürgerrecht, das grieckibche Bürgerrecht,

Scala, Die StaatsvertrÜge dea Altertams, Lipsius, Von der Bedeutung des

grieehisefaen Bechtes.

Nebet den bereits erwfihnteii seien bier genannt: Sehmidt, For-

Bchungen auf dem Gebiete des Alterfcnms, Ascoli, Le origine dell'ipoteca

e rinterditto Salviaao, Herzen, Origine de l'hypotheque romaine, Hitzig,

Griechisches Pfandrecht, Schulthes, Vormundschaft nach attischem Recht,

Maschke, Freiheitsprozeß im klassischen Altertum. TTruza, Beiträge zur

Geschichte des griechischen und romisclien Familienrechteg, Ott, Beiträge

zur Kenntnis des griechischen Eides, üiriiliöft, Ehe- und Erbrecht der

griechiöcheu Heroenzeit, Gilbert, Eutwickiuugsgeschichte des griechischen

Geridktsverfolirens, Fitstel de Conlanges, Beeherebes snr ]ib dcoit de pro*

priet6 ehes les grect^ues. Die luuserli^e Akademie der Wissensehaftw bat

sieb ein grofies Verdienst um die Erforschnng grleehiscben Beebtes erw<nben,

indem sie Eitzig aufforderte, eine Darstellung des attisdim ZiTilprazesses

an unternehmen.

Siehe darüber, daß zur Beantwortung dieser Frage noch lange nicht

der Tas: «gekommen ist. Hitzig, Blätter für vergleichende Reclitswisscnschaft,

I, S. Hl)7. Dieser Vortrag ist auch abgedruckt in der Zeitschrift für ver-

gleichende Rechtswissenschaft, Bd. 19, S. 1 tf. Eine kurze t)berschau über

das wichtigste des bisher auf privatrechlliclicm Gebiete Geleisteten mag
immerhin gestattet sein.
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6 Dr. Ivo Pfaff:

Solche Untersucliimgen über die Ähnlichkeiten zwischen

beiden Rechten, die festgestellt sein mfissen, ehe man die Frage

nach einer eventuellen Entlehnung des Bechtssatzes aus einem

System in das andere anfwerfen kann, hat schon die Stammes-

gemeinachaft beiderVölker nahegelegt B.W.Leist hat in seiner

GrftcoitalisGlien Bechtsgesdüchte nach mehrfachenVorarbeiten,

die er nntemommen— jene Bechtssätze festzustellen sich bemüht,

die anf alter Stammesgemeinsehaft bemhen, die Frage nach

Entlehnungen aber dabei außer Betracht gelassen, ilira handelt

es sich einerseits um die öffentlich-rechtlichen Momente, ander-

seits um allgemeine Grundfragen des Rechtes; Spezialfrageu des

Privatrechtes werden nur gelegentlich »-pstreift. Daß derartige

Untersuchungen auf die Feststellung eines aitai'iachen Rechtes

überhaupt abzielen, leuchtet ein, wie denn auch Leist von dieser

Arbeit aus zu seinen Werken über altarisches jus civile und

altarisches jus gentium gelangt ist Zu gefestigten Resultaten,

die als sicherer wissenschaftlicher Besitzstand gelten können,

vermag man aber auf diesem Wege nur in einigen wenigen

Panlcten zu gelangen, und so 'ist denn der von Leist betretene

Weg bisher noch nicht weiter begangen worden.

Die Frage nach dem Einfluß griechischen Rechtes auf das

römische kann einmal aufgeworfen werden für die Zeit der

Zwülttafelgesetzgebung; zum andern für die ganze Zeit der

Entwicklung des jus gentium und speziell für die spätere Kaiser-

zeit, in der sich ja im ganzen öffentlichen Leben griechischer

Einfluß bemerkbar gemacht hat Dabei muß aber sehr wohl

unterschieden werden, ob die Einwirkung sich als eine Ent-

lehnung charakterisiert oder ob .es sich um ein Sicherhalten

griechischen Bechtes auf Territorien handelt, welche unter

römische Herrschaft gekommen sind. Was die Zwölftafelgesetz-

gebung anlangt, so wird die derselben vorhergehende Gesandtschaft

nach Griechenland von Histürikern, wie Niebuhr. Momiiisen

und andern zugegeben. „Bevor man in Rom die gesetzliche

Feststellung des Rechtes in Angriff nahm, holte man Nachrichten

über den Rechtszustaud einiger giiechischer Stadtrepubliken ein

und verschaffte sich namentlich eine Abschrift der Solonischen

(besetze. (Liv. III, 31, leges Solonis describere et aliarnm

Graeciae dvitatium mores iuraque noscere.) Die Dezemvim
zeichneten weder bloß das bestehende römische Eecht auf, das
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Die Bedeatong der Papyiuaiorachmig Üür das römische Becbt 7

in seinem damaligen primitiven Zustande ^ewi-ß der Ergänzung

und Verbesserung bedürftig war, noch haben sie ein ganz neues

Recht nach eigenem Gutdünken aasgearbeitet, noch auch haben

sie irgend ein fremdes Recht herfilbergenonunen und umredigiert,

Viebnehr arbeiteten sie einen Gesetzentwurf anf Grundlage eines

zusammengetragenen und gesichteten Materiales aus. Den
wichtigsten Teil desselben bildete ohne Zweifel das bis dahin

geltende römische Recht; in zweiter Linie kamen die Solonischen

Gesetze, in dritter Linie wahrseheinlich die Nachrichten über

Rechtszustände in Groß-Griecheniand." (Worte Hofmanns, a.a.O.,

S. 16.) Daß das griechische Recht geeignet war, den Römern

der damaligen Zeit manche Belehrung zu gewähren, bezeugt

seine relativ hohe Entwicklung in der Zeit vor den Zwölf Tafeln.^*)

Gewiß aber muß man, wenn man den Einfluß griechischen

Rechtes für diese Zeit feststellen will, sich wohl hüten, Dinge,

die auf die allgemeinen Kulturzustände dieser Epoche zurück-

zufOhren sind, als etwas darzustellen, das von Griechenland nach

Rom gekommen sei, so z.B., daß es bei beiden Völkern Sklayerei

gab, daß ursq[»rfinglich der Fremde rechtlos war u. dgl. m. (Siehe

Hofmann» a. a. 0., S. 17.) Ebenso wird gar manches Überein-

stammende auch deshalb nicht in Betracht kommen kdnnen, weil

sich die iJbereinstimmung schon aus der Staniraesverwandtschaft

genügend erklärt. So die Erscheinung, daß es erlaubt war. monströse,

neugeborene Kinder auszusetzen oder zu t<)dten, oder daß derVater

das Recht hatte, seine Kinder im Notfälle zu verkaiiien.^') Von

vornherein wird übrigens einleuchten, daß Entlehnuniren sich

zumeist auf das Vermögensrecht und nicht auf das Familien-

sowie Erbrecht bezogen haben, da hier Entlehnungen leicht zu

sehr gegen die ^genart des Volkes verstoßen wttrden".^^) Über

mehrfache Übereinstimmung, beziehungsweise mntmaßlidie Ent-

lehnungen, von denen mir insbesondere die Korrespondenz zwischen

der a. familiae hereiscundae und der itxti ^ doen^av aSqft^w, der

a. ad ezhibendum und der attischen S£»tfri alg ifi<pavcSv xeetdtnwsw^

Darüber, dali eine Blüte eigentlich schöpferischer Tätigkeit der

Jurisprudenz bei den Griechen schon in die Zeit der Zwölf Tafeln zu setzen

ist, siehe Hofmann, a. a. 0., S. 71—112.

Daca auch Ifitteis, Beidiaredit» S. 66, Note 7 imd die dortselbst

Zitierten f sowie Hitzig, Griedi. Ffa&dieeht, S. SO, und Swoboda, Sat.

ZeitBchr., Bd. 80, S.814.

**) Siehe darttber Hofmann, a. a. 0., a 81 und 34.
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8 Dr. Ivo P£afJt:

die liestinimuugeii über den nächtlichen Diebstahl in beiden

Rechten plausibel erscheinen, sowie darüber, daß der Satz

venditae vero res et traditae non aJiter emtori ac(|uuuiitur quam
Bi venditori pretinni solvent dem g:ripehisc]ien Kechte ent-

nommen sei, siehe Hofmann, a. a. 0., Ö. 19—33.

Daß die Bestimmung der L 4 D de colleg. 47, 22, auf

griechisches Recht zurückgeht und die auf die Totenbestattung

bezüglichen Bestimmimgen der Zwölf Tafeln mit der Solonischen

Gesetzgebung eng zusammenh&igen, ist ansdrficklich bezeugt

Sind diese Resultate auch nicht zahlreich, so dürfen wir

doch nicht vergessen, daß sie immerhin einen Einfluß beweisen,

zum andern aber, daß wir ja überhaupt über den Inhalt der

Zwölf Tafeln wie über das altgriechische Recht leider wenig

wissen und daher diese weniofen Übereinstinmnmgen relativ viel

bedeuten. Vorsichtig und durchaus zutreffend sagt P. Krüger,

Geschichte der Quellen, S. 13: „Daß auf den Inhalt der Zwölf

Tafeln griechisches Recht eingewirkt hat, läßt sich nicht bestreiten.

Der Einfluß griechischer Knltur auf die Börner reicht bis in die

Königszdt zurück; am schärfsten zeigt er sich im Beligions-

wesen, wShrend er im Becht vor den zwölf Tafehi kaum
bemerkbar ist. Daß er für die letzteren geradezu angestrebt

worden, beweist die Gresandtschaft, welche sich drei Jahre in

Griechenland aufgehalten haben soll. Berichtet wird ferner, daß

ein Ei)he.sier, Hermodorus, von den Dezemvim als Mitarbeiter

herangezogen worden. Endlich wird Aufnahme griechischen

Rechtes teils allgemein bezeugt (J)ioii, 10. 55). teils werden

einzelne Gesetze auf Öolonisches Recht zurückgeführt (Dig. 10,

1. 13, 47, 22, 4; Cic. de leg. 2, 23, 54, 25, 64. Daß aber ein

erheblicher Teil der Zwölf Tafeln diesen Ursprung habe, ist eine

Erfindung späterer Schriftsteller.*' Siehe auch Sayignj, System,

I, S. 83, Bekker, Aktionen, II, S. 212, Voigt, Zwölf Tafeln,

§ 3, Jörs, Bömisehe Bechtswissenschaft, S. 130.

Den Einfluß des Provinzialrechtes, iosbesondere griechischen

Rechtes auf das römische jus gentium nachzuweisen, hat sich

Voigt beuiüht. Doch brachte er beim damaligen Stande der

Quellen, trotz aller Gelehrsamkeit, nur wenig Material zusammen.

Auf diesen ^\'egen wird weiter zu wandeln sein, weuu man für

die ältere Zeit griechischen l^iufluß nachs})üren will, und voraus-

sichtlich wird sich auch hier noch — bei abermaliger überpiüfung
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Die Bedentung der PapyruBfonchuiig fttr das Tttmiache Recht 9

der QaeUen — manelLes ergeben. Man muß nur» in Variation

eines Go^thesdien Wortes» den Mnt haben, die Fragen nodunals

zü durchdenken.

Am reichsten fließen die Quellen für die Kaiserzeit» seitdem

die ägyptischen Funde der letzten Jahre uns ein unerhofftes

und so reichhaltii^es Material liefern und berufene Kenner

römischen, wie des bi^ii^r l>ckannten griechischen Rechtes —
iiiodeiue juris utriusqiie doctores krtimte man sie nennen — auch

diese Frage glänzend iu Angriff genommen haben. Für diese

Zeit — und das ist für uns in unserem Zusammenhange die

Hauptsache — ist gar mancher wichtige Einfloß griechischeu

Kechtes auf das römische nachgewiesen worden und ist uns hier

durch die moderne Fapymsforschung zur Beantwortung der

alten Streitfrage eine Fülle neuen Materiales erschlossen worden.

IL

Erst seit dem großen Funde zu El Fayüm im Jahre 1878^"),

bei dem es sich nach Karabaceks Ansicht um die Aufdeckung

eines Arehives der Stadt Arsinoc handelt '^), ist jener gewaltige

Aufscbwiniir der Papyrusforschung zu verzeichnen, an dem sich

auch juiistische Forscher beteiligen. Jjie Urkunden dieses

P uiides kamen zumeist nach Berlin und Wien und führt die

letztere Sammlung nach ihrem hochherzigen Gründer den Namen
„Papyrus Erzherzog Bainer*'. Sie umfaßt im ganzen über

r^e Anfänge der Papyrnsforschuu*i: t^chcn alltTclincfä auf das Jahr 1788

zurück, in welchem die .sogenannte Charta Eorgiaua ediert worden war; der

Titt'l der Publikation von Schow lautet: l'harta papyracea graece scripta

niU6aei Burgiaui Velitris, qua series incolarum Ptolemaidiä Arsinoiticae iu

agigeribus et fosals openatiiim nhibetnr. Da dieae Urkunde aba kdne

weitere Bdebnuig ku bieten schien, als UoB eine AufisShlung Ton Einwohnern

eines byiunischen Dorfes, die als Litu^gfie Dammarbeiten zu Msten hatten,

80 kam durch sie die Papyrusforschnng nicht in Anfischwung. In Walirbeit

ist die Charta Borgiana aber doch lehrreicher, alä man annaliin; denn man
lernt, da Freie und Sklaven in ihr namhaft gemacht werden, manches über

das Zahlenverhältnis zwischen heiden Kategorien kennen und lassen ?<ich

daraus wieder gewisse, wirtschaftsi^eschichtlicli nicht irrelevante Schlüsse

zielieii. wie dies Wilcken Ostraka, Ö. 35y und 683 ff. interessant aus-

emujidersetzt.

*^ ]0tteUungNi aus der Sammlung Pap. Ersh. Bainer, Bd. 2, fi. 88,

und Denksehr. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist Klasse,

Bd. 33« S. 809. Österr. Honatsdnift l»r den Orient, 1884 nnd 188&.
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40.000 griechische Urkunden, von denen bis jetzt leider nur

ein relaÜT kleiner TeO ediert nnd bearbeitet worden ist

Seit der Okkupation Ägyptens durch die Engländer sind

die Ergebnisse der nunmehr planmäßig betriebenen Ausgrabungen

noch wesentlich reichere als früher. Qefunden wurden bisher

Pap3rri in Häuserrulnen, Schutthalden, Mnmiensarkophagen, ja

selbst in einem Krokodilsfriedhof, in dem die Ix'ichen der

bestatteten Tiere mit rapvrusrollen umhüllt waren.*^)

Die so gefundenen Papyri sind teils literaiische --), teils

nichtliteraiische und erstrecken sie sicli — in der Zahl vieler

Tausende — auf die Zeit vom 3. Jahrliuudert vor Christus bis

in die byzantinische Periode.^*)

Was speziell den Komanisten anlangende Papyri betrifft,

so ist durch die Auffindung derselben ihm ein Erkenntnismittel

gewährt, wie es ihm bisher für die vordiristHehe Zeit und die

ersten christJichen Jahrhunderte in nur geringem Maße znr Ver-

fiAnnwlimgMi von Papyrusurkundcn, die in Ägypten gefunden worden

sind, haben veranstaltet Grenfell nnd fiant: Fajum towns and their papyri;

dieselben: New classical frag^ments and otber gmck and latin papyri;

dieselben: Tbe ( Ixyrhynchos Papyri (IVBände); dieselben: The Tebtynis

Papyri; ferner Kennyon: Greek papyri in the British Museum; .T. Nicole:

Le papyruiä de Geneve; Brunnet und Egger: Les papyrua grecs du Musee

du Louvre; femer B. G. U.: Berliner griechische Urk. = Agypt. Urkunden

ans demkSnigLMnsenm xn Berlin; wdtersdas Corpus Papyrornm Raineri

arehidneis Anstriae, I, Gxiediisehe Texte, herausgegeben von Wessely vu a. m.

Die so publizierten Urkunden mthalten den Text; manche, van Urnen

auch textliche nnd meiitorische Erklämngen. Die B. Q. U. sind auf Wunsch
Mommsens möglidut schnell publiziert worden. Diemeieten der in London,

Paris, Berlin, Wien vorhandenen Urkunden stammen aus demsf^lben Fund,

und war daher ihre rasche Publikation besonders wünschenswert, weil erst

durch äie zu konstatieren war, daß Teile derbclbeu zusammengehörigen Urkunden

sich in verschiedenen Städten bruchstückweise befanden und eine volle Erklärung

eben erst nach der Zusammenstellung möglich erschien.

Eigene Zeitschriften sind: Archiv für Papyruslorschong, herausgegeben

von UUiicb Wiloken, seit 1901| nnd Studien zur PaUographie nnd Fapyms-

knnde, heran^gegeben von Wessely, seit 1903.

*'^) Unter den literarischen nimmt die *A&^<dutf itoXnuut des Aristoteles

sweifellos die erste Stelle ein.

Dnrch die Papyri erhalten die Terschiedensten Wissensgebiete

mancherlei Bereicherung; so die Theologie dureh die Xoyia 'Irjoov und die

acta Pauli; die klassische Philologie sowohl maucheni neue Material als auch

neue Handschriften von bereits bekannten; hier bind die Siegeslieder des

Bachylides, ein Stück aus den Persern deä Dithyrambikers Thimoteos, die
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fügung stand**), denn in dieser Hinsicht war man auf die

25 Sehnldurkimden der Siebeabürgischeii Wachstafeln^)» die

pompejanischeii QuittnngeiL sowie einige Sltere ägyptische

Papyrnsfande angewiesen.^) Erst durch die jüngst in Ägypten

Mimiamben des Heründas, Bruchstücke von Alkraann nnd Sappho, Reden des

Hypereides, Teile aus Bruchstücken des Mcnarider, Piudars Päanen, ein

Bmcliätück vou Euiipides u. a. m. auzufulireu. Der Sprachforscher erfährt

eine Menge des Wichtigen bezüjjHch der griechischen Vulgärsprache; eine

ganze Literatur an Lutersuchungeu ist in dieser Hinsicht über ägyptische

Lefanworte im Grieehischeii, Uber latdoisdie Blemente im Grieebisoben der

ägyptasdhen UrknndeD entstanden. Die Oeeobiehtaachxeibang hat nnter anderen

dnioh das Soi^lotfragment eine iriditige Beieidiemng erhalten; dafi durch

die Papyri gewichtige Bdtrfige zur Qeschichte der griechischen Schrift

gebotoi wurden, sei gleichfalls erwähnt (siehe z. B. Wessely, Pap. Script

Graec. specimina isago;^ca. und bezüglich der altgriechiscben Stenographie

Wessely in Denkschriften der Wiener Akademie, Bd. 44); ebenso bieten sie

uns mancherlei Aufklärungen über die Geographie und Ciironoiogie des alten

Ägypten. Auch auf die Geschichte der Landwirtschaft fällt durch die Papyri

in verschiedenen Pachtverträgen neues Licht; üu erfahren wir durch sie, daß

in Ägypten die sogenannte TerbesBerte Dreifelderwirtschaft bestanden habe

(siehe Wilcken, Pap.-Urk. im Arch., I, S. 157 fi.). Dem Mathematiker ist

ein I^mgmait EuUids, ätm Hedisiner Besq^te gegen Ohrenleid«! nnd ärzt-

liche Gutachten erhalten. Giiechisdie Papyri medizinischen und naturwissen-

schaftlichen Inhalts sind neuestens dnrch Kalbfleisch nnd Schöne bear^

beitet worden. Briefe an Freunde, Einladungen zu Gelagen und Hochzeiten,

Mitteilungen vom Tode Angehöriger, Anfragen an Orakel u. dgl. m. bieten

ans ein anschauliches Bild von den damaligen Lebensgewohnheiten.

-'"i M arini, i papiri diplomatici, enthält eine schwere Menge von Urkunden

über Käute, Schenkungen u. dgl., doch fast durchgängig für die Zeit vom
6. Jahrhundert nach Christus angefangen.

Inschriften sind natürlich in Hülle und Falle vorhanden; so auch

zahlreiche, die für uns wichtige private Rechtsgeschäfte und ähnliches bezeugen.

(Bei Bruns materienweise geordnet, II, S. 260 ü..) Ausführlicheres Material

insdtriftlich« Natur hei Dessau, inscriptiones Latinae selectae nnd yor all«n

im Ciorpns insoriptionnm Latinarum. Berlin, 1868^89. GiOiltenteils handelt

es sich aber doch nm in Stein nnd Ihs festgehaltene Qemeindestataten,

Staatsvertiftge, Dedikations- und Totivtafeln, Gtabinaehxiften. Einblick in

„die flüchtigen Erdgnisse des tiglichen Lebens^ bieten uns erst so recht

die Papyri.

Die sipbenbürgischen Wac]i<iirkunden betroffen Käufe mit Manzipation,

Quittungen über Kaufgeld, Darlehen mit Stipulation, Depos. irreguläre, Dienst-

miete. Sozietät u. a. m. Die pompejanischen Wachstateln wurden 1875 im

iiauäe dtis L. Laiius lucuudus gefunden; fast sämtlich Quittungen über

Zahlimgai des lucnndus; einige weitere Waebstafeln wurden gleichfalls m
Pompeji 1887 entdeckt
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12 Dr. Ito Pfaf f:

unternommenen Nachgrabungen auf dem Gebiete der Städte

Arsinoe, Herakleopolis Major, Hermtipolis, Oxyrhynchos n. a. m.

ist so Tiel Material ans Tageslicht gefordert worden, daß uns

ein anschauliches Bild vom Leben dieser römischen Provinz

eröffnet wurde.*^ So bieten uns diese Papyri äußerst schätz-

bare Beiträge zu einer Eechtsgeschichte der rOndschen Proräz
Ägypten; wir lernen aus ihnen bis in Details kennen, wie

Ägypten verwaltet wurde, wir erhalten über die Amtsführung

der verschiedenen Ämter sowohl durch Urkunden über Zivil-

ais mich Strat'fälle genauere Kuiuie; in dieser Beziehung sind

auch die AmUjouruale und Auitstagebücher der vei-schiedenen

Beamten für uns von grolkr Bedeutung. Speziell die Prozeß-

urkunden gewähren uns ein deutliches BUd, wie sich die Tätig-

keit verschiedener Behörden gestaltete.

Auch über die Steuerverwaltung erhalten wir reichliche

Aufklärungen; wir finden zahkeiche Eingaben der Parteien an

die Behörden, femer Steuerbekenntnisse, welche die Grundlage

der Volkszählungslisten bildeten;*^ wir lernen dabei eine ganze

Menge von Steuern kennen und erfahren z. B., daß sich das,

was wir als Grundsteuer bezeichnen, aus 18 versehied^en

^ ^^gfpten, das unprSoglich unter «gen«! Könige gestanden hatte,

wurde 5^ Chr. von Kambyses erobert und damit der perBiaclien Macht

unterworfen. 332 v.Chr. kam es unter makedonische Herrschaft. hU 305 v.Chr.

Dann folgte die Zeit der Ptolem'der (Lagiden), also die der griechischen

Herrsrhcr. Nach der Schlacht hei Aktiuni (30 v. (^hr.) kam es an die Rörnor.

Bf'i der Teilung des römischen Reiches (395 n. Chr.) ticl Ägypten dem Ost-

römischen Reiche zu, bei dem es bis zur Eroberuu;!^ durch die Araber (688) verblieh.

Nicht vergessen darf werden, daß Ägypten seit der rüiuischen Eroberung

eine besondere Stellung einnahm. Die römischen Kaiser herrschten hier als

Nachfolger der ägyptischen Könige; es war also lediglich dne Fermalunion

und Ägypten nidit ein integriemder Bestandteil des rOmisch^ Beiehes.

Dies wurde es erst unter Diodetian und ist es seitdem als römische Provini

anmisehen.

-*) Eine wichtige Entdeckung, die wir den Papyri verdanken, ist die,

daß in Ätrypten seit Aue:ustus in Zeiträumen von 14 .Jahren Volkszähluiieen

abgehalten wurden , •^owolil zum Zwecke der Kvidenzhaltun^' der Bevölkerung

als auch zu Rekrutierungszwecken. (Über den Begriff der tnix{)iatg gehen die

Ansichten auseinander. Siehe neuesten«» Wessely, Studien zur Paläographie,

Heft IV', S. 58, Anm. 2.) Daß wir im Zusammenhalt damit den Papyri auch

manchen Wink in der im allgemeinen s^r dunklen Frage nach d«n Lidik-

tioneni^klus und dem Kgyptischen Wandeljahre verdanken, sei hier nur gele-

gentlich angefOhrt.
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Steaem mit yersddedenen Namen zusammensetzte. Eine Kopf*

Steuer {XaoyQa^ca) ztt l^ten, war jeder, der das 14. Lebensjahr

erreicht hatte, verpflichtet Neben den Papyri yermitteln nns

in Fragen der Besteuerung- Insbesondere die Ostraka wichtige

Kenntnisse. Ostraka sind Scherben, die in den Abfall ofrubeii

lagen und dalier ein sehr ])illi<?es und von den St^ueriiäciitern

gern benutztes Material zur (/uiuierung von Steuern bildeten.

Ans diesen Ostraka entnelimen wir speziell, wie, wenn möglich,

kein Objekt unbesfceuert gelassen wurde.*®) Ullrich Wilcken
hat uns in seinem grundleg-enden Werke über die griechischen

Ostraka Beiträge zur antiken Wirtschaftsgeschichte von höchstem

Interesse geliefert.

Für die römischen Proyinzen mnß man bekanntlich ein

mehrfaches Kechtsgebiet annehmen; einmal das nationale Recht

für die Froyinzialen, dann das römische Eecht für die Börner,

endlich das jus gentium für die Angehörigen verschiedener

Ziviiät. Denn die Römer hielten an dem J'riiizi|*e der Per-

sönlichkeit des Rechtes fest. Aus solchen Zuständen ergibt sich

aber befrreiflicherweise eine gegenseitige Einwirkung der ver-

schiedenen Kechtssystenie aufeinander. Was speziell Ägypten

anlangt, so kommt noch das für Griechen untereinander geltende

griechische Recht in Betracht» so daß die Wechselwirkung eine

recht verschiedenartige gewesen sein dürfte.*^) Alles in allem,

gewähren uns die Papyri gewichtige Einblicke und Neuauf-

schlflsse über das Volks- und Vulgarrecht und sein Verhältnis

zum Beichsrecht*^) Das Volksrecht ist aber gröBtenteils grieehi-

DaB unter sotanen Umständen gar manche Papyri von. vorgekommenen

Steuerhinterziehungen, von Verheimlichung steuorpfliclitiireu Landes u. dgl.

uns Kunde geben, ist nicht befremdlich. Auch in diesfalls geführte Straf-

prozesse erhalten wir durch die Urkunden mehr oder minder Einblick.

^) zum vorstehenden y. Mayr, Fapxru;8iorschung und römiacke

Kechtsgeschiohte, S. 7 ff., S. 26.

Den Abschluß obligatorischer Geschäfte linden wir in zahlreichen

ürkuiden, „dabd whrd die Schrift wohl koiutittttiTen CSiarakter gehabt hata
und sieht hlofies Beweismittel gewesen sdn. Darauf hat schon Hitteis in

Beichsrecht nndVolksreebt hingewiesen nnd namentlich auf die Tersehiedenen

kaiserlichen Konstitntionen aufmerksam gemadit, die einen wie auch sonst

hSafig yergeblichen Kampf des Reichsrechtes, dem die Schriftlichkeit der Ver-

träge nur Beweismittel war, mit dem Volksreclite darstelle, das in der

Schriftlichkeit eine essentiale negotii erblickte Auf äm deutlichste wird

diese verschiedene Auffassung der Schhftüchkeit durch die Geschichte der
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14 Dr. Ito Pfftff:

sches Recht und so zeigen uns denn die Urkunden vor allein

den Einfloß grieciiischen Hechtes auf das römische. Doch darf

dabei nicht vergessen werden, daß gewiß auch das griechische

Becht durch das rOmische mancherlei Beeinflussung erfahren hat

Im Einzelfall ist es natfirlich oft geradezu unmöglich, zu eruier^

ob man es mit „gräzisiertem römischem oder mit romanisiertem

griechischem Reclite'* zu tun liat. So weist, was letztere Möglicli-

keit anlangt, Wenger (Rechtshistorische Pap) lusstudien) in

Instituten griechischer Urkunden „mit ziemlicher Sicherheit

jnsütutc des römischen Kechtes, und zwar des Prozeßrechtes,

nach**, die in Ägypten rezipiert worden sind. (Analoga zum

yadimonium und zum Versprechen des römischen vindex.)

Auch Beeinflussungen griechischen Rechtes durch das ägyp-

tische zeigen uns die Papyri ^ doch nach dem bisherigen Stande

der Forschung in weit geringerem Ausmaße; so ist eine solche

bezflglich der ßeßamms beün Kaufe sidiergestellt; für die Per-

sonalexekution erscheint sie plausibeL'*)

Manches aber, was wir Aber das ProTinzialrecht bereits

längst wußten und was wir, wie Mitte is ausführte, als nachLkonstan-

tinisches Recht angesehen haben, ist ein I*rodukt der frtlheren

Kaiserzeit; dies beweisen die Papyri auf das deutlichste.

Haben aber derartige mittelbare und unmittelbare Ein-

wirkungen auf das römische Recht stattgefunden, so ergibt sich

erst daraus die Möglichkeit, das römisdie Becht Innerhalb der

antiken Kechtssysteme richtig zu beurteilen; allerdings wird

eine solche antike Bechtsgeschichte erst in sehr femer Zeit über

einen embryonalen Zustand hinausgekonunen sein, aber die

Anfänge einer solchen liegen erfreulicherweiae bereits vor.

Stipulatiün in Ägypten erhellt. Während in Born die mfindliche Frage und

Antwort die Hauptsache war und die schriftliche cautio nui eine mitunter

leeht wertvolle Bewdarolle spielte, hatte man in Ägypten hiefllr kdn Ver-

ständnis nnd hielt die Urkunde auch hier für das WesentUohe. Und da die

gxiediiseben Notare nnd UrknndmTeifaaaer sehoi modhten, daß die rdmiselien

Beh$rd^ das Hauptgewicht auf die Frage nnd die korreBpondiereude Antwort

legten, so nahmen sie in ihre Urkunden eisen diese korrespondierenden Worte

bezeugenden Bestandteil auf, indem sie an den Schhiß die stereotype Formel

setxtoTi: „xac e7r£(>ft»rij*etf w^ito/qott*' (Wenger, Papjiusiorschung and

Bechtöwitjseuschaft, S. 34).

•*) Siehe darüber Wessely, Studien über das Verhältnis des griechischen

zum Ägyptischen Rechte im Lagidenreich, in Sitzungsberichte der Wiener

Akademie, CXXIV.
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Bedenken wir, wobei wir wieder speziell Ägypten ins Ange

fassen, daß dieses Land Tor der Eömerherrsdiaft eigene K5nige

hatte, dann persischer Herrschaft^ dann Makedonien unterworfen

war nnd endlich griechische Herrscher besaß, so wird uns khur,

welche verschiedene Einwirkungen sich hier geltend gemadit

haben, die von da aus — mehr minder — auf das römische

Recht, insbesondere durcli Vermittlung des griechisclien, jsrewirkt

haben dürften."^) Sollte man dereinst hier das erstrebenswerte

Ziel erreichen und zu ß-enügend vielen, wissenschaftlich gesicherten,

Resultaten gelangen '*), dann erst wird es möglich sein, mit

vollem Erfolge Aufgaben zu lösen, wie sie sich kürzlich Gilson

in seinem Buche T/6tude du droit romain compare aux autres

droits de Tanticiaitö, Paris, 1899, gestellt hat, die aber hente

leider noch nicht lösbar erscheinen.^

Was die Bereicherungen anbelangt, die unser "Wissen ans

den Papyri bezfiglich des ägyptischen nnd des griechischen

Rechtes bisher er&hren hat, so seien hier nur einige besonders

wichtige Fälle zur Illustration hervorgehoben.

Bezüglich des ersten Punktes enthalten die Papyri eine für

die Geschichte des Publizitätsprinzipes äußerst wichtige Mit^

teilung. Man hatte bisher vielfach geglaubt, daß die \ er-

bücherung von Immobilien eine spezifisch germanische Institution

gewesen sei. Daß dies nicht richtig sei, war allerdiugs schon

früher gelegentlich behauptet worden (siehe die Anmerkung);

der stnngente Beweis bis ins Detail wird aber erst durch die

Papyri erbracht**)

'^'^i Darüber Werif^-er, RiUiiische und antike Rechtsgeschichte, S. 16 ff.

Eine interessaute Vermutung ist zum Beispiel die, daß das testamentum

publicum von Äj^^yjtten aus, wo es sich frühzeitig findet, in das Kaiserrecht

gekommen sei. Mitteis Hermes, Bd. 34, S. 103, findet die Beweise für diese

bisherige Aimaliine des Isadnchtlicheii Ursprunges des testpnU. in doi Papyri.
*B) Siehe dAwidw aach Hitzig , Z^tsehrift für vorgldcdieiide Rechts-

wissenschaftf Bd. 14» 8.476, tind Blfttter fOr Teiglddiende Bechtswissensdiaft

und Volkswirtschaft, I, S. 379—397.
^'') Daß bei dm alten Ägyptern die NUflbenchwemmuiigeii „eine ^^enaue

amtliche Yermessnng: und Aufzeichnimp: der einzelnen Parzellen notwendig

i!iaf'htr>ii daß Käufe und andere Kontrakte vor Zeugen abgeschlossen und

amtlich beglaubigt wurden und über solche Kontrakte auch amtliche schriftliche

Kegister geführt wurden", wußte man allerdings schon frülier. (Siehe Uhle-

mann, Handb. der ägypt. Altertumskunde, 1857, II, S. 64 &.) Gegenüber der

Sage vom gomianischen üisprung der Gnmdbücber mufi flbxigens betont
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Die in Pap. Oxyr., II, 237 enthaltene Petition o£ Dionysia

berichtet uns von dem Prozesse einer Tochter gegen ihren Vater,

weil derselbe das Grondstttck von ihr znrflckforderte, das er

ihr anläßlich ihrer Yerheiratnng gegeben hatte. Sie yerweigert

die Kflckgabe, da ihr dlngrliches Beeht an dem Grundstücke

seinerzeit in die ptßhai^Tjxtj eyxir^asfav (d. i. der Grund- und
j

Gebändekataster) eingetragen worden sei, nnd begründet ihre

Weigerung dadurch, daß i>ie Kdikte zweier römischer Statthalter

zitiert, in denen eine Rovisidii des ölfentlichen Buches, und zwar

nicht nur "Kintragunti- des Eigentums an Grundstiicken . sondern

auch Einverleibung von Hyi)ot}ieken und Servituten aiiL'tM^i'dnet

wird. Die Motivierung dieser Anordnung ist nun das tiii* uns

bedeutsame: Xva ol <fvvakXd<ttfovTes fJf^ Hat^ayvomv h'fdofvoyvTaty

also dasselbe Motiv, welches unsere modernen öffentlichen Bücher

b^errscht

Das Verdienst) dies alles, sowie auch Spuren des Institutes

der Vormerkung und manches andere, was an moderne Ein-

richtungen im (Trundbuchswesen erinnert, in der petition of

Dionysia gefunden zu haben, gebührt Mitteis (Archiv fiii'

PapjTusfoischung, Bd. 1, S. 183 i¥. und in Hermes, Bd. 30,

S. 592 ff.. Bd. 84, S. 91 IT.), der überhaupt der rechtshistorischen

Papyrusforschung so recht die Wege gewiesen hat'^^)

Weiters wissen wir jetzt, daß dem ägyptischen Beehte die

Institution des Testamentes fremd gewesen ist; „die willkttrliche

Regelung der Sukzessionsverhältmsse der Kinder erfolgte daher

im Heiratskontrakte der Eltern**. Erfreulicherweise erfahren

wir aus den Papyri, speziell denen der ptolemftischen Epoche,

gai manches Über ägyptische Strafprozesse, über die Ivompeteuz

des Laokriton- und Chrematistengerichtes, über die Exekutions-

normeu damaliger Zeit, durch die Laudwirtschaft und Gewerbe

sich besonderen Schutzes erfreuten und die in manchen Punkten

an moderne Exekutionsordnungen ehnnein, in denen „dem Bauer

werden, daß auch in (Iriechenland aus der Idee der Publizität das Institut

der (iffcntliclieii Bürlier entstanden ist: hezeiiirt sind solclie für ("hiü.s, Smyrna.

Aiihrodisiii.s in t'urien, Philadelphia in Lydien, Ainos. Jlazu Hofruaiin, Bei-

trüge, ö. 97. Deu Ktimern blieben bekanntlieh üh entliche Bücher in diesem

Sinne fremd. Darüber Kuntze, Zar Qeschichte des rtfm. Pfandrechts, I, S.o.

Die praediator gehört nicht hieher.

*^ Siehe anch Wenger, Fapyrnsforscbung, S. 29 ff.
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Die Bedeatnxig der Papyrosfoisebuiig für das lOmiadie Beeht. 17

das Haus mit der nötigen landwirtscliaftlidien Einriehtiing, das

zur Bearbeitung des Bodens n5tige Vieh sowie die Gerätschaften,

dem Tuch-, Byssos- und Wollweber die Webstühle und Werk-
zeuge nicht sollen gepfändet werden können**.**) Auch eine

neue Gortynsche Urkunde enthält ein derartiges Verzeichnis

von unpfändbaien Sachen. (Dazu Hitzig, Zeitschrift für ver-

gleichende Eechtswissenschaft, Bd. lU, S. 27.)

Wir lernen dabei die Ägypter als ein ungemein schreib*

seliges und prozeßsüchtiges Volk kennen.**)

BezttgUch des griechisclien Privatrechtes ist in den Papyri

eine wichtige urkundliche Bestätigung für das gegeben, was

HitteiSy Beichsrecht, 8. 329 S. schon auf Grund des Bechtes

Yon Gortyn, des Codex Justinianeus und des syrisch-römischen

Bechtsbndies vermutet hatte, nämlich, „dafi nach griechischem

Rechte die Tocliter durch Empfang ihrer Mitgift von der Erb-

schaft ihres Vaters für abgefunden'* anzusehen war.***) Auch

erhärten sie aufs neue die o'leichfalLs von Mitteis, Reichsrecht,

S. 61 nach<rewiesene Einheit des griechischen Rechtes, zeigen

also, daß das griechische Recht nicht bloß „eine Summe von

verschiedenen Stadtrechten" gewesen ist, sondern „ein in

wesentlichen Beziehungen einheitliches Volksrecht".*^) Daß dies

auch für die Stellung und den Mnfluß griechischen Bechtes im

römischen Beiche von großer Bedeutung war, leuchtet ein.

HL
Aus den Papyri gewinnen wir, wie gesagt, gar manche

Neuaufschlflsse über das griechische Becht Das ist nun bei der

mangelhaften Kenntnis desselben für uns und unsere Frage von

Siehe Wen^^er, Reehtsurkunden aus Tebtynia Archiv, II, S. 484 S.,

imd ebendenselben, Köm. u. antike Rechtsgeschiclite, S. 22 ff.

Bo'/üelicb der ersteren Eigenschaft siehe Uhlemann, Handbuch,

IT, !^ 64, Erman, Ägypten nnd ägyptisches Leben im Altertum, I, S. 16Ö

bis 167, Wender, Papyrusforschung', S. 17.

*0) Mitteit» Hermeb, Bd. 32, S. 655, wo die Bestätigung auä den Tapyri

nachgevieBoi itL

**) Die dawider ausgesprooheiieii Bedenken sind keineswegB sntceffend.

Siehe f&r die richtige Ansieht auch Swoboda, Zeitsehr. der Sat. St, Bd. 26^

S. 190, Anm. 1, Wenger, Deutsche Lit Ztg., 1906, Nr. 12 (Referat ttbex

Oolts, La solidarite de la famille dans le droit crüninel en Grece) und

neueätens Hitzig in der Zeitschiilt fttr vergleichende Rechtswissenschaft,

Bd. 19, S. ö ff.
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:

allergrößter Bedeutimg. Denn erst wenn uns das griechische

Recht ganz bekannt und yoll vertraat sein sollte, wird sich

eine endgültige Antwort Aber die Einflüsse gfcben lassen, welche

griechisches und römisches Keclit wechselseitig- auf sich ausgeübt

haben. Es ist ja zu lioften, daß uns die Zukunft, weitergehende

Autschlüsse gewähren wird, besonders wenn die Paj)yrusfürschung

vom gnechischen Rechte in den Papyri aus sich mit griechischem

Kechte überhaupt beschäftigen wird, wie dies neuestens von

Hitzig, Zeitschrift für vergleichende Bechtswissenschaft» Bd. 19,

S. 3 urgiert wird.

Fragen wir uns, was wir vor und neben der Papyras-

forschnng neuester Zeit fiber das griechische Becht — inuner

im Hinblick auf das römische ~ gewußt haben, so möge eine i

Zusammenstellung bloB einiger wichtigerer Bechtssätze die

Resultate bisheriger Forschungen illustrieren**); dabei sollen

g^elegeutlich auch die durch die Papyrusforschung eingetretenen

Erweiterungen unseres \\ issens in diesen i^iagen angemerkt

werden. Allerdings st^ht dahin, ob nicht künftige Papyrus-

forschungen manche Moditikaiioneu in unseren Anschauungen

bewirken werden; denn das ist klar, daß wir durch die neu-

entdeckten Urkunden ein viel anschaulicheres Bild gewinnen

und daß gar mancher Eechtssatz, den wir hier in seiner prak-

tischen Anwendung sehen, dadurch auch theoretisch eine andere

Bedeutung gewinnt

1. Was das griechische Sklayenrecht anlangt, so wissen

wir, daß im attischen Becht auch ein assertor in libertatem

vorkam und daß im Prozeß die vindidae secundum libertatem

zu geben waren. Möglich ist es, daß in der Lehre vom suis

nummis redemtus die bei Ulpian 1. 4 J). de manum. 40, 1 und

Mai'ciau 1. 5 1). eod. erwähnte epistola divorum fratrum auf

griechisches Recht zurückgeht. Derjenige, der mit dem Gelde

des Sklaven diesen seinem Herrn abkauft, ist nach griechischem

wie römischem Kechte zur Freilassung verpflichtet Ob die

manumissio in ecclcsia auf die sakrale Freilassung griechischen

Bechtes (Hieroduüsmus) zarfickssuiühren ist, muß dahingestellt

bleiben. (Dafür: Voigt, B. B. G., I, S. 772.)

Zu eing-chondcrer Orientieruug verweise ich auf den lehrreichen

Aufsatz Iii t/. ig.s im IS. Baud der Zeitachr. der Sav. St. (Besprechung des

Werkes von Beauchetj.
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Die Bedeutung der Papyruslorschung iur das römische £eclit. 19

2. Sachenrecht. Der griechische EigeuLumsbegiiti: ist von

dem absoluten dominium des römischen Rechtes sehr verschieden.

„Der Sigeatumsstreit enthält nicht die stolze Behauptung des

meorn esse ex jure quiritiuni) sondern die Prüfung des relaUv

besseren Hechtes , welche in der Form der Diadikasie, der

Schlichtimg zwischen zwei Prätendenten, dnrchgefOhrt wird.^^^

Daß im römischen Prozeß überhaupt nnd so audi im Eigentnms-

streit strenge Formvorschriften und die damit verbundene

Prägnanz galt, während dies bei den Griechen nicht so der Fall

war, ist bekannt. (Dazu Mit t eis, Reichsrecht, S. 142.)

Eigentum kann nach griechischem Rechte sehr wohl durch

bloßen Vertrag mi einen anderen übergehen; die Regel der

1. 20 C. de pa(ttis 2, 3: traditionibus et usncapionibus dominia

rerum, non nudis pactis transleruntur ist dem Rechte der

Griechen fremd. Eigentumsersitzung findet bloß bei Mobüieu

statt; Schatzfindung begründet nicht Eigentum; der Satz: super-

ficies solo cedit ist dem griechischen Bechte unbekannt Dagegen

besteht, wie Mitteis (Som. Papyrosstudien im 23. Band der

Zeitschrift der Sayigny-Süftung, S. 274 ff., insbesondere 297 ff.)

nachgewiesen hat, eine Ähnlichkeit zwischen den römischen

Besitzinterdikten und dem bei Polybius nnd im Recht von

Gortyn erwähnten präparatorischen Besitzstreit; ferner eine

Ähnlichkeit zwischen der vis ex conventu im römischen Besitz-

prozeß und der griechischen fla/wyij. Mitteis hält hier Ent-

lehnuniT für sehr wahrscheinlich.**)

3. Obligationenrecht. Daß sich im griechischen Recht „die

kontraktliche Haftung aus der deliktischen'* entwickrlt hat,

d. h., „daß die ^Nichterfüllung des Vertrages ursprünglicli als

Delikt angesehen wurde"* (Hitzig, Sayigny-Zeitschrift, Bd. 18,

S. 184), wird behauptet und liat einige Wahrscheinlichkeit fttr

sich, wie Ja auch das gleiche für die älteste Zeit der Römer
zutreffen dürfte, ohne daß deshalb an eine Entlehnung zu denken

Veranlassung ist Bezfiglich der Verträge nimmt das griechische

Recht im großen und ganzen den Standpunkt der Formlosigkeit

ein, im (Te<»:ensatz ziiui römischen Rechte. Soweit Formalitäten

überhaupt vürkomnien, haben sie nur den Zweck, den Beweis

zu erleichtern, beziehungsweise zu ermöglichen. Wenn auch nach

**) Mitteis, Bdchsrecht, S.70.

^ Siehe auch Hofmann, Beitiäge, S. 118, Voigt, R.R.G., I, 8.146.
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römischem Rechte eine Verwandtschaft zwischen Obligation und

Pfandrecht sich nicht in Abrede stellen läßt *•
). so geht dieselbe

doch keineswegs so weit, wie dies im griechischen Bechte der

Fall ist.^*) Was spezieU die Ausgestaltung der römischen

Hypothek*^ betrifft^ so dttrfte hier wohl das hellenische Recht

mitgewirkt haben, wiewohl betont werden muB, daß die römische

und griechische Hypothek manche Verschiedenheiten anfweisen,

sowohl was ihre Struktur bctrifit, als auch in Rücksicht darauf,

daß die griechische Hypothek als eventuelle datio in .solutuni

erscheint, was bekanntlich juristisch bei der römischen Hypothek

nicht der Fall ist. Die TjPL'"ende von der griechischen Termino-

logie des römischen \ erti agspfaudes wird übrigens neuestens

durch Mannigk***) gründlich widerlegt. Uni einen frappanten

Unterschied zwischen römischem und griechischem Pfandrecht

Unsere römischen Quellen wenden bekanntlich den ganzen Zubehör

von Kunstausdrucken, mit denen sonst die obligatio umgeben ist, auch auf

das Pfandrecht an: oblir^ationem acquirore, quaerere, contrahere. oblifirare.

in obUgationem deducere, rem obstriu^^ere, obli;^atio rei, viiiculuni, teut-ri,

ferner für die Beendi^'uug solveie, dissolvere. distrahere, liberare, luere, exsequi,

und es ist wohl zu bemerken, daß diese Aubdrucke nicht etwa vereinzelt

vorkommen, sondern die regelmäßigen sind, wenn vom Pfandverhältnis

gesprochen wiid. Dam kommt noch die wiederholte Oleiduteilung mit der

BOrgsdiaft. Eft ist also der Ffandglänbiger als midier in den römischen

QneU«! entschieden aU Inhaber einer obligatio gedadit, und wie schon ans

dem Gegennatze des pignoris obligati possessio und der ipsa obligatio erbellti

wird als vrrhaftet nicht eigentlich der Schuldner oder VerpfSnderf sondern

die Pfandsache gedacht.

*") Siehe Hitzie, Zeitschrift für vergleiclieudc Rechtswissenschaft, Bd. 14.

*'( Das ältere römische Hecht kannte sie nicht, wenn auch Keime der-

selben vorhanden war. Über den Zeitpunkt siehe Dcruburg, Pfandrecht,

Bd. 1, § 4 ff., Knntze, Geschichte des Pfandrechtes, I, S. 2 ff., S. 23 ff-, II,

S. 16 iE., Dernburg, Pandekten, 7. Anfl., Bd. 1, S. 647. Herfen, Origine de

rhypotheqne lomaine bietet keine richere Antwort auf die Frage nach dem
Urspnmg der Hypoth^ „i^as tabulas ad januam figere ist nidit Vernageln

der Türe mit Brettern, sondern schou von Cujaz und Duarenus auf eine auch

bei den Griechen vorkommende Sitte durch ein aufgeheftetes Täfelchen ö^of,

das betreffende Objekt als Pfandohjekt des Anhaftenden zu bezeichnen,

zurückzuführen/' (Stölzel, Zeitschr. f. H n
. Bd. 4. S. % ff.) Vgl. auch llof-

mana, Beiträge, S, 96, Hitzig, Griechisches Piandrecht, S. 67, siehe auch

ebendenselben in Blätter für vergleichende Uechtswissenschaft, I, S. 395 ff.

und Swoboda, Zeitschi. der Sav. St., Bd. 26, S. 221 ff., woselbst auch weitere

Idteraitnzangabe&.

Zur Oeschiohte dw römischm ^pothek.
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heiTorzuliebeii, auf den uns erst die Papyri gefOhrt haben

(6. Gr. n, 445), so güt nach griechischem Beebte der Grund-

satz pignoris causa indivisa est wenigstens nicht aUgemein.

In der Lehre vom Kaufe finden sich in beiden Rechten

mannio:fache t l)ereinstimmimgen. So wird, wie schon Hof-

mann, Beiträge, S. 60 und 104 au.sführt, I. durch die Bezeich-

nungen des Greschäftes */7 mvij xai rj uQäaig und emtio-venditio

sowohl das Moment des Erwerbes wie das der Veräußerung

betont; es besteht weiters 2. eine Ähnlichkeit zwischen der

römischen Eviction (a. anctoritatis) und der griechischen <f6ei}

ßeßttmceaSf 3. ist sowohl bei den Griechen wie den Bömem der

Sklavenhandel es gewesen, der den ersten Anstoß zur Ent-

widdung der Haftung für rerborgene Mängel gegeben habe,

4. die Übereinstimmung der Sätze venditae vero res et traditae

non aliter emtori acquiruntur, quam si is venditori pretinm sol-

vent vel alio modo ei satisfecerit, veluti expronüssore aut piguore

dato (Inst, II, 1, § 41 1 und xvQia Si for^ xai Trgäoig elg

fier xTrjmv^ orav Tt/j,ij dod^^ xai rd ix zmv vo^utv jionj(ro)mv

olov dvaygacf^v rj oqxov ^ tou yehoac to yiyvo^evov. „Obwohl

schon zur emptio perfecta die Tradition hinzugekommen ist, soll

das Eigentum doch nicht auf den Käufer übergehen, solange das

Eaufgeld nicht ganz entrichtet ist^^*), 5. der Satz Peiiculnm •

est emtoris soll aus dem griechischen Becht in das römische

gekommen sein.**^)

Andrerseits fehlt bei den Griechen der Herrschaftsakt, der

flu die Römer heim Kaufe charakteristisch ist: „Das römische

liecht geht aus von dem Satze: hier bin ich und darum bin ich

der Herr: wer sich in der Sache behaupten kann, der mag auch

sein Eigentum an ihi- l)ehaupten, also Herrschaft über die Sache.

Wer für die Duldung dieser Herrschaft Geld nimmt (den Kauf-

preis), verpflichtet sich damit, die Herrschaft zu gewährleisten

und zahlt, wenn seine Gewähr am stärkeren Becht zerbricht»

Daß die römische Re^el ans dem griechischen Recht entstammt, hat

Hofmann, BeilrfiX^e, S. 43—61 erwiesen. Zustuameiid auch Hitzig, Sav.

Zeitschr., Bd. 18, S. 186.

*•) Hofmann, a.a.O., S. 49 £E. Doch ist die Frage auch heute keines-

wegs völliir ireklärt. Siehe Hitzic. ^ ^ ^ 1^^. der den griechischen

rrspriinü: des Satzes für mhidestens ebenso wahrscheinlich hält, wie den ?on

Krück man II beliaupteten babylonischen.
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das Empfangene zorfick und ein alterum tantam zur Nacli-

acMung. Das g^echische Recht weiß hievon nichts. Die

Urkunde enthält drei Erkläruii^'-eii des Verkauf ei-s, eine über

das, was er getan hat (neTigaxtvaiX eine über das, was er hat

{un^xti'y), eine über (l;is, was er tun wird (ßFßmohfiv), alle drei

sein persönliches \ erhiiltnis zum Kauter anlano^end. nnd kaum

ist ein Abglanz dessen, was wir dingliches Kecht nennen, vor-

handen/ (G r a d enw i t z
,
Einführung in die Papyruskunde»

Vom attischen Recht wissen wir, daß ihm eine laesio enormis

beim Kaafe unbekannt gewesen ist (Dazu Hitzig» a. a. 0., S. 186.)

Für die Doluslehre bestreitet Pernice» Sangny-Zeitsebrifty

Bd. 17, dieVerwandtschaft zwischen denGrundsätzen beiderRechte.

4. Familienreclit. Das griechische liecht könnt Polygamie;

sie ist ^nieht ausdrücklich verboten, aber wahrscheinlich auch

nicht geradezu erlaubt".**) Der ehebcgrüiidende Akt ist nach

Hruzas Forschungen die tyyvr^mg. Kraft der lyyvriaig ist nach

der herrschenden Lehre der Mann xvgiog der Frau.*^) Nach

griechischem Recht ist im Unterschiede vom römischen die dos

Eigentum der Frau. Daß demnach der Begriff der Paraphernen

im griechischen Recht ein anderer sein muß als im rdmischen,

ergibt sich hieraus mit Notwendigkeit Die väterliche Gewalt

des griechischen Rechtes ist Ton der rdmischen patria potestas

verschieden; sie ist sowohl zeitlich» als auch inhaltlich beschrankt

und endet inmier mit der Volljährigkeit des Kindes. Nach grie-

chischem Recht waren die Kinder vermögensfähig; es gab weiters

keine Emanzipation; die Apokerixis, die VerstoÜuug eines un-

würdigen Kindes, kann kaum als etwas analoges angeführt werden.

Durch Adoption kommt nur ein noch nicht Volljähriger in

die väterliche Gewalt des Wahlvaters; bei Volljährigen ruft sie

bloß ..ein Kindesverhältnis, namentlich Kindeserbrecht", hervor.

(Hitzig, a. a. ()., S. 160.)

Daß die Dotalgesetzgebung der späteren Kaiserzeit durch

griechische Rechtsanschauungen vielfach beeinflußt wurde, ist in

überzeugender Weise durch Mitteis Reichsrecht nachgewiesen

worden. (Darüber weiter unten.)

'^^) Vgl. dazu Wenger, Gttttinir, Gelehrten-Anzeigen, 1902, Nr. 7, S. 528.

''-) Hruza, Beiträge, II, S. iil. Siehe ttbrigens auch Mitte is, Reichs*

recht, S. 221 ff.

Dafür auch Hitzig, a. a. O., S. 154.
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Die römisclie strenge Unterscheidung zwischen cnra und

tutela ist den Griechen fremd.

6* Erbrecht Das Testament war zweifellos eine allgemein

griechische Institution. Überall herrschte dabei der Grundsatz,

„daß leibliche Kinder die notwendigen Erben sind und — im

schärfsten Gegensatze zu Eom — eine Exheredaüon derselben

Im Testament nnmOglieh ist".**) Sdion das Solonische Gesetz

kennt Testierfreibeit nur d fiij naUec wm yvilaiot, a^gevegy also

nur bei Nichtvorhandensein lepritimer Kinder.

Daß die nanoir^mi; ant eine Adoption liinauiläuft, war seit

der Schrift Bunsen.s, de jure hered. Athen. 1818, herrschende

liChre; nur nebenbei enthält das Testament letztwillige Ver-

gabungen; seinem eigentlichsten Wesen nach sei es Adoption.

Bruns (Testamente grieeh. Phil Kleinere Schriften, S. 192 ff.)

hat dem entgegen meines Erachtens zur Evidenz erwiesen, daß

es zum mindesten «i^GtoL der Anfiiahme eines Erben durch

Adoption . . . auch eine einfache Vergabung (ÜSofu) des ganzen

Vermögens an einen Erben mit Ausschließung der Intestat-

sukzession^ gegeben habe.

Ob das römische testani. in coiuitiis cahitis wesentlich Ado])-

tion war oder uiclit, ist auch heute noch unge\vil5. Wenn Leist

(Gräcoitalischc R. G., S. 88 ff.) behauptet, daß das griechische

Recht in der macistratischen Erbrecht.sregulierung {X^^tv /.axnv)

ein Analogon zur römischen bonorum possessio besessen habe,

so ist von ihm hiefür ein strikter Beweis nicht erbracht worden.

Das attische Recht kennt die Institution der Erbtochter, snixX'qQoq,

die dem römischen ßecht ganz fremd ist Sie hat kein selb-

ständiges Becht auf die Erbschaft nach ihrem Vater; der nächste

Verwandte war berechtigt, sie mit der Erbschaft zu heiraten,

um das Vermögen der Familie zu erhalten.

Ober das Intestaterbrecht wissen wir nur weniges und

dieses wenige ist zudem meist bestritten. Es ist ..ein PaKii-

telensystem, nach dem sukzessive berufen wird die J'areutel des

Erblassers, seines Vaters, seines Großvatcrb".'') Innerhalb der

Farentel ist das mäunliche C-resohlecht bevorzugt.

Der Erbe haftet auch nach griechischem Recht (bewiesen

ist es tür das attische Recht und das Recht von Gortyn) mit

Uitteis, BeiehsYecht, S.68. 0u« auch S.1Ö4, ff.

») Hit«ig a. a. 0., 8. 178.
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seinem eigenen Vermögen, wenn er die Erbschait nicht aus-

schlägt.^")

Das Testament eines JErblassers, der den Pflichtteil verletzt

hat, wurde, „a]s von einem Verrückten errichtet» umgeworfen".")

Daß ein Znsammenhang zwischen dieser xatriyogia fiaviag und

dem römischen eolor insaniae bestand, ist übngens zweifelhaft.

(Siehe darüber Hitzig, a. a. 0^ 8. 180 ff.)

Die unendlichen Vorteile, welche Urkunden für die

Beurteilung eines Rechtes bieten, leuchten ein. Sie setzen uns

erst in den Stand, über das griechische Recht ein genaueres

Urteil füllen zu können, als dies bisher der Fall war, und sie

tragen auch für die Frage iincli dem Einfluß, den dasselbe auf

das römische Recht geübt habe, Erkleckliches bei. Die Papyrus-

forschuug, die uns gar manche bisher unbekannte t bereinstimmung,

aber auch gewichtige Differenzen erst vermittelt hat, charak-

terisiert uns aber auch, an der Hand der Urkunden^ das grie-

chische Hecht als ein „nicht so juristisdbi durchgebüdeteSi begriffs-

technisches^*^ Hecht, wie es das rünusdie Hecht gewesen.

Zutreffend sagt Erman^®): „Die Eigenart und Vollkommenheit

des rdmischen Hechtes als des emzigen uns bekannten, was Tom
Anfange seiner Entwicklung an stets von Juristen begrifflich-

teclinisch entwickelt wurde, tritt aufs klarste hervor bei dieser

Vergleichuug mit dem (ägyptisch-)griechischen. . . Das römische

Beeilt lebt und bewegt sich ausschlicniich in EechisbegrltTeu,

zimi l^eispiel, dem Begriff des Eigentums mit seinen fest-

stehenden Erwerbstatbeständen und seinem ebenso zweifellosen,

stets in vollem Umfange ohneweiters und von Rechts wegen

Platz greifenden Folgen. Von einem yrm^ax^vai dno vov vvv

ini %6v änovra x^Vov (B. Gf^. ü. 193 T. 136) wird ein rOmisdies

Formular nie sprechen, da die Dauer schon im Begriffe des

Eigentums liegt. Der G^räcoSgypter dagegen muß es tun, denn

sein Hecht steckt noch in den Emderschuhen des Parteiver^

träges, der von Fall zu Fall das Hecht erst schaffen oder doch

^) Daraaa leitet Hitzig a. a. 0., S. 183, ab, daß auch das griechische

Beeht du Ftinap der UniveisalsidaeBsioti gekannt habe.

") Schulin, DasgriechiseheTestamentveiglichenniitdemTOniiBchentS. 16.

^ GradenwitZf EinfKhning, S. 156.

AnduT füi Papyrasfonchong, n, 8. 463 iE. (Uber Gradenwits
Einffibrong).
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wenigstens es fest- und klarstellen muß durch Aufzählung

der emseinen Folgen. So insbesondere durch Strafdrohung»

ohne die es nun einmal nicht geht (Gradenwitz, S. 95).

Hie und da sind aHerdings Ansätze zur Begriltehildung,

indem die sftmtliehen herkommlieh durch Vertrag (oder anch

durch Gesetz) für einen Tatbestand beliebten Rechtsfuigen a,ls

vofjLoc dggaßcovwv oder twv naQaxazadrixwv . . . zusammengefaßt

werden. Aber ihre ßechtswirkung und Verbindlichkeit ver-

danken sie im gegebenen Falle doch nur dem Parteivertrag,

der das solchermaßen Herkömmliche ausdrücklich für diesen Fall

und unter diesen Parteien feststellt. Es sind also mehr Ansätze

zur Begriffisbildung, als wirklich fertige, automatisch wirkende

Itechtsbegriffe nach römischer Art Und wie schwankend und

unpräzis sind die Typen dieses griechisch-Sgyptischen Beehtes,

z. B. des gfQovwPvifs, gegentlber dem klar umrissenen Begriffe

des romischen tntor, des cnrator und des procurator. Es ist eben

ganz und gar kein juristisch durchgebildetes, begriffstechnisches

Kecht. Inhaltlicli dagegen steht es höher uud enthalt

mehrfach originelle, praktische und auch folgerichtige

Bildungen, so z. B. die . . . dwix^o'«?."

Und so ist es denn wahrscheinlich, daß die ßümer, wie wir

«chon hervorgehoben haben, gar manchen ihnen praktikabel

fscheinenden Rechtssatz aus dem griechischen Recht entnommen

haben, nicht bloß, daß auf griechisch-ägj'ptischem Territorium

sieh mancher griechische Satz dem rOmischen Beichsrecht gegen-

über dennoch behauptet hat Was den ersteren Fall betrifft;

so haben sich viele Romanisten lange gestraubt, dies anzu-

nehmen; allein abgesehen davon, daß es erst eingehender For-

schungen bedürfen wird, um festzustellen, in welchen Fällen es

sich um occupatio, in welchem um specificatio im römischen

Sinne des Wortes handelt,"® in keinem Falle tut dies dem römi-

schen Recht den geringsten Eintrag; ja es hieße vielmehr den

aufs Praktische gerichteten Sinn der Römer unterstützen, wollte

Siehe überdies auch Hitzig, Blätter für vergleicheude ßechts-

-wissenschaft, I, der hezüglich des griechisclien Verkehrsrechteü den Nachweis

erbringt, daß ihm manche neuzeitliche Rechtsideen geläufig waren, die dem

römischen Rechte unbekannt geblieben sind oder die sich xmr in schüchternen

Anaätceii in ibm legten.

Vgl. Degenkolb, Beehtseinlieit und BechtsnationaUtftt. 8. 16.
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man annehmeB, sie hätten das Gnte, das sich ihnen von ander-

wärts bot, unterschätzt nnd unbenutzt gelassen« In der r(jniischen

Kaiserzdt wenigstens strömten in diesem Zentrum der alten

Welt alle neuen Gedanken zusammen und führten wirklich „alle

Wege nach Rom". Haben die Römer da auch so manches, auch

auf dem Rechtsgebiete, entlehnt, zu einem dauernden Besitz der

Menschheit ist es erst dadurch geworden, daß sie es sich an-

geeitrnet ha])en/'^) Die Vert^Ieichunp: mit d<nii f2:riec]iischen Recht,

die Neuaufschlüsse, die uns die Pai)yri hiezu bieten, lasspu uns

das eigentliche römische Wesen nur von neuem bewundern, und

veranschaulichen uns noch mehr, als dies bisher möglich war,

die großartige technische Kunst der BOmer, wie sie ihnen

fremde Elemente, wofern sie nur ihrem innersten Wesen nicht

widerstrebten, in sich aufnahmen und assimilierten; und ander-

seits zeigen uns die Papyri auch, wie die BIJmer abändernd und

befruchtend auf die griechisch-ägyptisehe Rechtsordnung ein-

gewirkt haben. Und so ermöglicht es erst so recht eigentlich

die jüngei e romanititische l'apjrusforschung, die vielverlästerte

römische Kaisergesetzgebung richtig zu würdigen. Damit wird

aber so manches allerdings bequeme, aber ungerechte rrteil

über diese Zeit in entsprechender Weise rektifiziert werden,

wenn wir die Gründe kennen lernen, die so manche Änderungen

am alten klassischen Rechte hervorgerufen haben.

So scheint es mir sicher, daß nach Mitteis'**) Worten der

griechische Kaufmann Lehrmeister des römischen gewesen und

daß speziell dem griechischen Wechsler (trapezita) in Rom
schon frtthzeitig in dieser Richtung wesentliche Bedeutung

zukam. Ebenso waren es die Grrieehen, von denen die Römer
die Institution öffentlicher Beurkundung, der Archive und des

Notariates kennen ^;el(int haben, gewiß Einrichtungen, die

mannigfache Veränderungen des Rechtszustandes mit sich führten,

(i'ber die Geschichte der Beurkundung und des Notariates siehe

Mitteis, Reichsrecht, S. 171 ff.)

Denn, bei den Griechen war das Archivwesen von jeher

eingebürgert. Daß in ptolemäascher Zeit in Ägypten Testamente

Darüber, daß .Ah ^las-e df«; den RHiiitrn iibcrkommcufn Stoffes''

nichts bedeutet „gegeuiiber der juristi^schen Ausgestaltimg desselben", Biehe

auch Goldscbraidt, Universalgescbicbte des Handelsrechtes. I, S. 38.

•-) Mitteis, Trapezitika, 8av. Zeitschr., Bd. 19, S. 231.
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in öffentlidien AreMyen deponiert wurdeiH wissen wir seit der

Auffindung von Flinders Petrie Pap., daß dieser Gebranch bei

allen Arten yön Becbtsgeschfiften sehr häufig gewesen ist» zeigen

nns zahlreiche der Berliner Griechischen Urkunden (B. G. U.).

Würden uns die Papyri nichts anderes zeipren als diese

AusgestAltnno:, ja Nenbegründung des römischen Urkuii ] Unwesens,

so würden sie schon dadurch allein auch für den lionianisten

von unschätzbarem ^¥cr^e sein. Denn, das ist von vornherein

klar, daß auf dem Weg-e der Urkunden gar manche Einflüsse

auch in materiell-rechtlicher Hinsicht**) sich geltend gemacht

haben werden, wie solche Gräcismen in den römischen Urkunden

Gradenwitz (Einführung, S. 66) auch nachweist.

Nicht minder erhalten wir durch die Papyrusforschung

manche gewichtige Bestätigung in Fragen, in denen wir ins-

besondere durch Mitteis' Forschungen bereits aus den bisherigen

Quellen von einer Beeinflussung griechischen Rechtes auf das

römische, Kenntnis besessen haben. So hat uns Mitteis* Reichs-

recht, S. 236 ff., gezeigt, daß bei richtiger Auslegung und Wür-

digung von Küdexstellen, Novellen, des syriscli-roniischen Rechts-

buches und des Rechtes von Gortyn man annehmen muß, die

Tochter sei durch Empfang ihrer Mitgibt ynii der väterlichen

Erbschaft als abgefunden anzusehen. Hiezu bieten uns die Pa-

pyri entschiedene Bestätigungen. Ebenso ist von Mitteis' Reichs-

recht, S. 230 ff., der Nachweis erbracht worden, daß sich das

römische Dotalrecht immer mehr und mehr dem griechischen

Dotalrecht genähert habe. „So ist der griechische Begriff der

bona matema dem römischen Rechte nicht gewichen, vielmehr

in dasselbe modifizierend eingedrungen (S. 240).'' An konstan-

tinischen und theodosianischen Gesetzen, deren Übereinstimmung

niii dem griechischen Rechte nicht bezweifelt werden kann,

wird dies überzeugend nachgewiesen. „Der Satz des griecliischen

Hechtes, wonach die Frau Eigentümerin der dos ist und der

Mann bloß Nutznießer, hat in Reskripten römischer Kaiser viel-

fach die Entscheidung beeinflußt; seit Theodosius finden wir,

daß auch der griechische Satz: die vom Vater bestellte dos ist

**) Ein Analogoni Es ist sicher, daB die Sgyptischm Franen nicht unter

einer OesefalechtSTOrmnndBehaft sich befanden; die heUeniscben Ifotare

begehrten aber bei jedem ReditfigeachKft, das eine Frau vor ihnen abschließen,

wollte, die Intervention einer solchen xv^tos und so wurde dies gang und

gäbe. (Siehe Mitteis, Bedchsrecht, S.220.)
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Eigentum der Tochter und fällt bei Auflösung der Ehe nicht

an den Vater zurQck, sondern wird auf die Kinder der Frau

vererbt, die rOmische Gesetzgebung beeinflußt, so insbesondere

daß das Incrari dotem durch den Mann abgeschafit, der Begriff

der dos profectitia verschwindet und der Frau die utilis rei

Tmdicatio bezüglich der dos gewährt wird."^) Ähnliches gilt

auch bezuglich der Lehre von der donatio ante nuptias.

Was speziell das klassische römische Recht anlangt, so

müssen auch hier manche unserer Anschauungen durch die bis-

herigen Papyrust'orschungen weitgehende Moditikationen erfahren

So hat Braslüff"') im Anschlüsse an B. G. ü., IL, 611, nach-

gewiesen, „daß in der Zeit vom August bis Marc Aurel die

aetas legitima mit Beginn des fünfundzwanzigsten Lebensjahres

für erreicht galt, daß jedes lebend geborene Kind sofort mit

der Geburt als aniculus galt, daß die Begel nascitums pro jam

nato habetur die theoretische Grundlage des Satzes annus coeptus

pro completo habetur^ bildet

Weiters wäre folgender Fall hier anzufflhren: Dem römi-

schen Recht war bekanntlich die direkte Stellvertretung fremd.

AusTiahrasweise, so beim Besitzerweib, gab es eine solche, aber

\mi obligatorischen Verträgen war sie uuzulässio:. Abhilfe boten

g:eo:enül)er einen solchen, den \'erkehr hemmenden Zustiind, die

adjekticischen Klagcu und die indirekte Stellvertretung. „Daß

das Weitrecht mit dieser Anschauung brach, beweisen wenigstens

für Ägypten unzweifelhaft einzelne Urkunden, die wir mit Voll-

machtsurkunden des modernen Bechtes unbedenklich in eine

Eeihe stellen dürfen^ (Wenger, Papyrusforschungy S. 27), so

B. G. U., I., 300: „Ich habe Dich durch diese Urkunde zum
Verwalter meines Vermögens in Arsinoe gemacht, damit Du die

Pachtforderungen eintreibst und wenn nötig selbst weitere Ver-

pachtungen vornehmest oder das Land selbst bebauest und ihnen

Quittungen ausstellst in meinem Nauien." Ob es sich hier um
eine naturgemäße Entwicklung gegenüber unerträglich gewor-

dener Kegeln handelt oder um einen Einfluß des Provinzialrechtes,

das muH derzeit noch dahingestellt bleiben.*' (Wenger a. a. 0.)

Em dritter Pimkt sei g^leichfalls noch erwähnt: Wir haben,

wie Mitteis, Archiv, L, S. 183, sagt, „bisher nur daa abströ-

Siehe Mitteis, Beichsredit, S. 239 it., dem dies entnommen.
<») Zeitscbi. der Sav. St, Bd. 22« S. 1$9 ff.
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mende stadtrömische Kecht gekannt, wie es uns die Digesten

lehren; die Papyri zeigen uns die Gegenströmung» die wir

bisher nicht als solche erkannt haben, sondern für ein originäres

Produkt der nachklassischen Zeit halten maßten^. So ergibt

sich aus der Petiüon of Dionysia, vde Mitteis zeigte »dafi die

Konstitution von Honorins und Theodosius aus dem Jahre 421

altes Recht ist. Dort heißt es: sed si viventis ante hanc lejsrem

facta caiitio proferatur, quam suaiii lieget iUe, qui petitiir, se-

qiiestrct pecuniam litigatnnis ox falso. Cavendiim est enim ne

infitiandi foruiitem ministremus ol)noxiis. Also, wer die Echt-

heit einer Urkunde, auf Grund deren er eing-eklagt wird, in

Abrede stellt, der hat die Pflicht zur Erhebunj? der accnsatio

falsi und zur Sequestration des Geschuldeten. Ganz dasselbe

besagt uns aber schon die Petition o£ Dionysia".^*)

Noch wichtiger aber ist es, dafi wir aus den Papyri über

den Eolonat manch Neues und Interessantes erfahren, sowie daß

durch sie die Agrarpolitik der römischen Kaiserzeit uns in

einem neuen Lichte erschciuL Auch für die viel umstrittene

Frage nach den Gründen, die für den Untergang: des römischen

Reiches maßgebend waren"*), läßt sich aus den Papyri wesent-

liches gewinnen. Die zahlreichen Pachtverträge nämlich be-

lehren uns insbesondere auch dahin, daß auf Zeiten bereits

ziemlich entwickelter Geldwirtschaft wieder Zeiten der vor-

herrschenden Naturalwirtschaft gefolgt sind. Damit ist aber klar,

dafi die Geldwirtschaft der i^äteren römischen £aiserzeit nicht so

hochgradig entwickelt gewesen sein kann, wie dies Ton manchen

Schriftstellern*^ angenommen wurde; sonst wären derartige

Bückschlage wohl ausgeschlossen gewesen. Diese Fakten spredhen

aber dafür, daß Mitteis*') und Max Weber"*) im Rechte sind,

wenn .-^ie behaupten, die GeldWirtschaft sei bei den Erüniern für

ein Weltreich lange nicht genug entwickelt gewesen; ohne eine

^) HitteiSf Ardiiv für PapyraBforschuiig, I, S. 188.

*^ Zn dieser Fiage ddie Seeck, Geschidite des üntergangM der

«ntiken Welt, Berlin, 1S'J5. Bd. 1, S. 318 ff.

Zum Beispiel £. Meyer, Die wirtschaftliche Entwicklung des Alter-

tums, in Hildehrands Jahrbüchern, 3. Folge, Bd. 9.

^'') Aus den griechiBcheu Fapjrusurkundeu (Hallenser Vortrag), S. 27 ff.

Siehe auch C. P. R.. T. S. 116.

*) Die sozialen i.r ude des Unterganges der antiken Kultur in „Die

Wahrheit", herausgeg. von Schreiupf, VI, S. 67 ff., insbesondere S. 71—75.
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hoclientwickelte Geldwirtschaft aber köiinb ein solclies nicht

l)estehen. Dali daneben auch noch andere Momente für den

Untergang des Kelches maligebcnd gewesen sind, soll damit

gewiß nicht in Abrede gestellt werden.

Ist die Aasbeate, welche die bisher publizierten Papyri

uns gewähren, was das rOmische Priratrecht anlangt, eine be-

deutende — hier konnten ja nur einige Beispiele angefahrt

werden — so sind sie für griedusches und ägyptisches Becht^

wie fttr das öffentliche römische Becht von noch viel größerer

Bedentnng und bieten uns auch bezüglich der römischen wirt-

scliuftliclien und sozialen Verhältnisse eine bisher imgeahnte

Menge von Aufschlüssen.
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